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Baden-Württemberg 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 58 LHG1 Zugang zu grundständigen Studiengängen 
(1) Zu einem Studium in einem grundständigen Studiengang ist berechtigt, wer 
die dafür erforderliche Qualifikation besitzt, sofern keine 
Immatrikulationshindernisse vorliegen. Angehörige ausländischer Staaten und 
Staatenlose haben außerdem die für den Studiengang erforderlichen 
Sprachkenntnisse nachzuweisen. 
(2) Die Qualifikation für ein Studium in einem grundständigen Studiengang wird 

nachgewiesen durch 
1.  die allgemeine Hochschulreife; 
  sie berechtigt zu einem Studium aller Fachrichtungen an allen 

Hochschulen; sie wird nach den Bestimmungen des Schulgesetzes für 
Baden-Württemberg erworben, 

2.  die fachgebundene Hochschulreife; 
 sie berechtigt zu einem Studium der entsprechenden Fachrichtung an einer 

Universität, einer Pädagogischen Hochschule, einer Kunsthochschule und 
an der DHBW sowie zum Studium aller Fachrichtungen an einer 
Hochschule für angewandte Wissenschaften; sie wird nach den 
Bestimmungen des Schulgesetzes für Baden-Württemberg erworben, 

3.  die Fachhochschulreife; 
 sie berechtigt zu einem Studium an einer Hochschule für angewandte 

Wissenschaften und des Studiengangs Frühe Bildung und Erziehung 
(Elementarpädagogik) an einer Pädagogischen Hochschule; sie wird nach 
den Bestimmungen des Schulgesetzes für Baden-Württemberg erworben; 
der erfolgreiche Abschluss der letzten Klasse einer Fachoberschule 
vermittelt die gleichen Berechtigungen, 

4.  eine schulische Qualifikation und eine Aufbauprüfung (Deltaprüfung); 
 sie berechtigt zum Studium eines Bachelorstudiengangs an allen 

Hochschulen; zur Deltaprüfung wird zugelassen, wer eine fachgebundene 
Hochschulreife oder die Fachhochschulreife besitzt und die Aufnahme 
eines Studiums in einem Bachelorstudiengang anstrebt, zu dem die 
erworbene Hochschulreife nicht berechtigt; das Nähere zur Deltaprüfung 
regeln die Hochschulen durch Satzung nach Maßgabe des Absatzes 3, 

5.  eine anerkannte berufliche Aufstiegsfortbildungsprüfung; 
 sie berechtigt zu einem Studium aller Fachrichtungen an allen 

Hochschulen; als Qualifikation anerkannt ist eine Meisterprüfung oder eine 
andere öffentlich-rechtlich geregelte berufliche Aufstiegsfortbildung, 
insbesondere nach dem Berufsbildungsgesetz, nach der 
Handwerksordnung oder nach § 14 des Schulgesetzes für Baden-
Württemberg, die grundsätzlich auf einer mindestens zweijährigen 
Berufsausbildung aufbaut und deren Lehrgang mindestens 400 
Unterrichtsstunden umfasst, oder ein Abschluss entsprechend der 
Rahmenvereinbarung über Fachschulen der Kultusministerkonferenz vom 
7. November 2002 in der jeweils geltenden Fassung; daneben ist ein 
schriftlicher Nachweis über ein Beratungsgespräch an einer Hochschule 
nach § 2 Absatz 2 zu erbringen; das Wissenschaftsministerium kann im 
Einvernehmen mit dem Kultusministerium, dem Wirtschaftsministerium, 
dem Ministerium Ländlicher Raum sowie dem Sozialministerium durch 
Rechtsverordnung weitere Voraussetzungen für die Feststellung der 
Gleichwertigkeit festlegen sowie sonstige berufliche Fortbildungen 
gleichstellen, 

6.  eine berufliche Qualifikation und eine Eignungsprüfung;  
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 sie berechtigt zu einem Studium eines der Berufsausbildung und 
Berufserfahrung fachlich entsprechenden Studiengangs; zur 
Eignungsprüfung wird zugelassen, wer eine mindestens zweijährige, dem 
angestrebten Studiengang fachlich entsprechende Berufsausbildung 
abgeschlossen hat und einen schriftlichen Nachweis über ein 
Beratungsgespräch an einer Hochschule nach § 2 Absatz 2 erbringt; zur 
Zulassung zur Eignungsprüfung soll eine Berufserfahrung von bis zu drei 
Jahren in einem dem angestrebten Studiengang fachlich entsprechenden 
Bereich verlangt werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann auch 
beim Nachweis einer mehrjährigen herausgehobenen oder inhaltlich 
besonders anspruchsvollen Tätigkeit zur Eignungsprüfung für ein Studium 
in einem dieser Tätigkeit fachlich entsprechenden Studiengang zugelassen 
werden; Einzelheiten über die Eignungsprüfung regeln die Hochschulen 
durch Satzung nach Maßgabe des Absatzes 3, 

7.  eine erfolgreiche Begabtenprüfung in geeigneten künstlerischen 
Studiengängen; 

 sie berechtigt zu einem Studium künstlerischer Studiengänge an 
Kunsthochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mit 
Ausnahme von wissenschaftlichen Studiengängen und von Studiengängen, 
die mit einer Prüfung für ein staatliches Lehramt abschließen; 
Zulassungsvoraussetzungen für die Begabtenprüfung können die 
Hochschulen durch Satzung regeln; Einzelheiten über die Begabtenprüfung 
regeln sie durch Satzung nach Maßgabe des Absatzes 3, 

8.  ein erfolgreich abgeschlossenes grundständiges Hochschulstudium; 
 es berechtigt zu einem Studium aller Fachrichtungen an allen Hochschulen; 

ein erfolgreicher Abschluss eines künstlerischen Studiengangs berechtigt 
zu einem dem bisherigen Studium fachlich entsprechenden Studiengang an 
allen Hochschulen, darüber hinaus auch zu einem Studium aller 
Fachrichtungen an allen Hochschulen, wenn nach der jeweiligen Studien- 
und Prüfungsordnung wissenschaftliche oder nicht rein künstlerische 
Studienanteile erbracht wurden, die mindestens 45 Leistungspunkten 
entsprechen, 

9.  ein Jahr erfolgreiches Studium an einer Hochschule eines anderen 
Bundeslandes;  

 es berechtigt zu einem Studium in dem gleichen oder in einem fachlich 
entsprechenden Studiengang an einer Hochschule derselben Hochschulart 
in Baden-Württemberg; ein Probestudium aufgrund beruflicher Qualifikation 
in anderen Ländern, zu dem abweichend von den Voraussetzungen zur 
Zulassung zur Eignungsprüfung nach Nummer 6 Teilsätze 3 und 4 
zugelassen wurde, wird auf die Dauer des Studiums nicht angerechnet, 

10.  eine anerkannte ausländische Vorbildung;  
 eine ausländische Vorbildung wird als Qualifikation für ein 

Hochschulstudium anerkannt, wenn kein wesentlicher Unterschied zu den 
anderen Qualifikationsnachweisen dieses Absatzes besteht; § 35 Absatz 1 
Sätze 4 bis 6 gilt entsprechend; bei ausländischen oder staatenlosen 
Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischen Bildungsnachweisen 
entscheidet über die Anerkennung die Hochschule, bei deutschen 
Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischen Bildungsnachweisen 
kann das Kultusministerium im Einvernehmen mit dem 
Wissenschaftsministerium die Zuständigkeit für die Anerkennung auf die 
Hochschulen übertragen; eine Hochschule kann eine andere Hochschule 
damit beauftragen, über die Anerkennung ausländischer 
Bildungsnachweise zu entscheiden, 
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11.  eine erfolgreiche Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg nach 
Maßgabe des § 73 Absatz 2 Satz 2, 

12.  weitere in- und ausländische Vorbildungen, die das Kultusministerium 
anerkannt hat. 

(3) Die Prüfungen nach Absatz 2 Nummern 4 und 6 dienen der Feststellung, ob 
die Person auf Grund ihrer Persönlichkeit, ihrer Vorkenntnisse, ihrer geistigen 
Fähigkeiten und Motivation für das Studium in dem gewählten Studiengang 
geeignet ist; die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 7 dient dem Nachweis einer 
besonderen künstlerischen Begabung und einer für das Studium hinreichenden 
Allgemeinbildung. Das Nähere, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, die 
Anforderungen in der Prüfung, die Art und den Umfang der Prüfungsleistungen, 
die Zusammensetzung der Prüfungskommission, das Prüfungsverfahren sowie 
die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften regeln die Hochschulen 
durch Satzung. Eine Hochschule kann eine andere Hochschule mit der 
Durchführung der Prüfung beauftragen oder vereinbaren, dass eine Hochschule 
mit Wirkung für alle an der Vereinbarung beteiligten Hochschulen die 
Eignungsprüfung abnimmt; § 6 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend für die 
gemeinsame Durchführung der Prüfung. Die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 6 
besteht aus schriftlichen und mündlichen Prüfungsteilen und umfasst sowohl 
allgemeine als auch fachspezifische Prüfungsanteile. Auf die Berufserfahrung 
nach Absatz 2 Nummer 6 wird Familienarbeit mit selbstständiger Führung eines 
Haushalts und Verantwortung für mindestens eine erziehungs- oder 
pflegebedürftige Person bei fachlicher Entsprechung mit bis zu zwei Jahren 
angerechnet. 
(4) In Studiengängen, die neben der Qualifikation nach Absatz 2 die 
Feststellung der fachspezifischen Studierfähigkeit erfordern, können die 
Hochschulen die erfolgreiche Teilnahme an einer Aufnahmeprüfung verlangen. 
Die Hochschule stellt die fachspezifische Studierfähigkeit anhand von 
mindestens zwei der folgenden Merkmale fest: 
1.  die Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über die 

Studierfähigkeit für den gewählten Studiengang besonderen Aufschluss 
geben, 

2.  die Art einer Berufsausbildung und Berufstätigkeit, die besonderen 
Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten sowie außerschulischen Leistungen 
und Qualifikationen, die über die Studierfähigkeit für den gewählten 
Studiengang besonderen Aufschluss geben, 

3.  das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähigkeitstests oder 
4.  das Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem die Studierfähigkeit für das 

gewählte Studium und für den angestrebten Beruf festgestellt wird. 
Führt die Hochschule Studierfähigkeitstests oder Auswahlgespräche durch, 
kann sie eine Vorauswahl anhand der Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung, eines Merkmals nach Satz 2 oder einer 
geeigneten Kombination dieser Vorauswahlkriterien vornehmen. Die 
Vorbereitung und die Durchführung der Aufnahmeprüfung obliegen einem 
Ausschuss, der an der jeweiligen Hochschule zu bilden ist. Die Entscheidung 
über das Vorliegen der fachspezifischen Studierfähigkeit trifft das Rektorat der 
Hochschule auf der Grundlage des vom Ausschuss festgestellten Ergebnisses 
der Aufnahmeprüfung; das Rektorat kann seine Zuständigkeit auf das Dekanat 
der Fakultät, welcher der Studiengang hauptsächlich zugeordnet ist, oder auf 
die Rektorin oder den Rektor der Studienakademie übertragen. Die 
Hochschulen regeln die weiteren Einzelheiten der Aufnahmeprüfung durch 
Satzung; in dieser kann auch festgelegt werden, dass der Studierfähigkeitstest 
nur einmal wiederholt werden darf. Zur Weiterentwicklung und Erprobung neuer 
Modelle der Feststellung der fachspezifischen Studierfähigkeit kann das 
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Wissenschaftsministerium auf Antrag der Hochschule für einzelne Studiengänge 
in einer Satzung der jeweiligen Hochschule zu regelnde Abweichungen von den 
Sätzen 2 und 3 zulassen. 
(5) Für das Studium im Fach Sport ist neben der Qualifikation nach Absatz 2 in 
einer Aufnahmeprüfung die Studierfähigkeit für den gewählten Studiengang 
nachzuweisen. Die Vorbereitung und die Durchführung der Aufnahmeprüfung 
obliegen einem Ausschuss, der an der jeweiligen Hochschule zu bilden ist. Das 
Nähere über die Zusammensetzung des Ausschusses, die Art und das 
Verfahren der Aufnahmeprüfung regeln die Hochschulen durch Satzung. 
(6) Für das Studium in Studiengängen, die eine besondere künstlerische 
Begabung voraussetzen, ist neben der Qualifikation nach Absatz 2 Nummern 1 
bis 6 und 8 bis 12 in einer Aufnahmeprüfung die Studierfähigkeit für den 
gewählten Studiengang nachzuweisen. Die Vorbereitung und die Durchführung 
der Aufnahmeprüfung obliegen einem Ausschuss, der an der jeweiligen 
Hochschule zu bilden ist. Das Nähere über die Zusammensetzung des 
Ausschusses, die Art und das Verfahren der Aufnahmeprüfung regeln die 
Hochschulen durch Satzung. 
(7) Die Hochschulen können für einzelne Studiengänge durch Satzung 
bestimmen, dass neben der Qualifikation nach Absatz 2 eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem Ausbildungsberuf und eine praktische Tätigkeit von bis zu 
zwei Jahren nachzuweisen sind, wenn diese praktische Tätigkeit im Hinblick auf 
das Studienziel erforderlich ist. 
(8) Bei ausländischen Studierenden, die nur während eines bestimmten 
Abschnitts ihres Studiums an einer deutschen Hochschule studieren wollen, 
kann die Rektorin oder der Rektor in begründeten Fällen Ausnahmen von den 
Absätzen 2, 4 und 6 zulassen. Dies gilt insbesondere für Studierende von 
ausländischen Hochschulen, mit denen Kooperationen über einen 
Studierendenaustausch bestehen. 
 
§ 59 LHG Zugang zu nicht-grundständigen Studiengängen und zu 
Kontaktstudien 
(1) Der Zugang zu einem Masterstudiengang setzt einen Hochschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Abschluss voraus. Die Hochschulen können durch 
Satzung weitere Voraussetzungen festlegen. § 58 Absatz 8 gilt entsprechend. 
Die Hochschulen erkennen ausländische Vorbildungen nach Maßgabe des § 35 
an. 
(2) Zugangsvoraussetzungen für weiterbildende Masterstudiengänge und 
sonstige weiterbildende Studiengänge nach § 31 Absatz 3 sind ein erster 
Hochschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss und eine qualifizierte 
berufspraktische Erfahrung von in der Regel mindestens einem Jahr; im Übrigen 
gilt Absatz 1 entsprechend. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt 
nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die einer Vertiefung 
freikünstlerischer Fähigkeiten dienen. 
(3) An Kontaktstudien kann teilnehmen, wer ein Hochschulstudium 
abgeschlossen oder die erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise 
erworben hat. Die Zugangsvoraussetzungen im Einzelnen regeln die 
Hochschulen; im Fall der öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung der Kontaktstudien 
erfolgt dies durch Satzung. 
 
§ 60 LHG Immatrikulation 
(1) Die Einschreibung als Studierende oder Studierender (Immatrikulation) 
erfolgt 
a)  in einen Studiengang oder eine in einer Prüfungsordnung vorgesehene 

Verbindung von Teilstudiengängen oder in vorbereitende Studien unter den 
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Voraussetzungen des Satzes 6 oder zum Zwecke eines 
Forschungsaufenthaltes unter den Voraussetzungen des Satzes 7 und in 
der Regel nur an einer Hochschule, 

b)  auf der Grundlage der Annahme als Doktorandin oder Doktorand unter den 
Voraussetzungen des § 38 Absatz 5. 

Die Aufnahme des Hochschulstudiums ist nur in dem Studiengang oder 
Teilstudiengang zulässig, für den die oder der Studierende eingeschrieben ist. 
Die Immatrikulation in zwei oder mehrere zulassungsbeschränkte Studiengänge 
ist nur zulässig, wenn dies aus besonderen beruflichen, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Gründen erforderlich ist. In begründeten Fällen kann die 
Immatrikulation mit einer Befristung oder Auflage, die Zulassung darüber hinaus 
auch mit einer Bedingung versehen werden. 5Studierende, die nur während 
eines bestimmten Abschnitts ihres Studiums an einer Hochschule des Landes 
studieren wollen, können in der Regel für zwei Semester befristet 
eingeschrieben werden; sie sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sowie 
nicht berechtigt, einen Hochschulabschluss zu erwerben. Die Hochschule kann 
durch Satzung die Immatrikulation in Studien, die der Vorbereitung auf das 
Studium oder die Promotion dienen, regeln; diese legt auch die 
mitgliedschaftlichen Rechte fest. Satz 6 gilt entsprechend für die Immatrikulation 
von Studierenden anderer Hochschulen zu vorübergehenden 
Forschungsaufenthalten ohne Erwerb von Leistungspunkten; die 
Immatrikulation erfolgt nur, sofern die zuständige Fakultät das Vorliegen der 
Voraussetzungen bestätigt. Bei von mehreren Hochschulen gemeinsam 
angebotenen Studiengängen soll eine Immatrikulation nach den Sätzen 1 bis 5 
an jeder der beteiligten Hochschulen erfolgen. 
(1a) Eine Hochschule kann durch Satzung regeln, dass an einer europäischen 
Partnerhochschule eingeschriebene Studierende (Europastudierende) für einen 
zeitlich begrenzten Zeitraum von höchstens 30 Tagen pro Semester ohne 
Immatrikulation berechtigt sind, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen sowie 
Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen. Die Satzung bedarf des 
Einvernehmens des Hochschulrats und der Zustimmung des 
Wissenschaftsministeriums. Im Rahmen des Programms „Erasmus+: European 
Universities“ der Europäischen Union kann der Zeitraum nach Satz 1 auf 90 
Tage pro Semester verlängert werden, soweit Gegenseitigkeit im Verhältnis zu 
der jeweiligen Partnerhochschule gewährleistet ist. 
(2) Die Immatrikulation nach Absatz 1 Sätze 1 bis 5 ist zu versagen, wenn 
1.  die in oder auf Grund von §§ 58 und 59 bestimmten Voraussetzungen nicht 

vorliegen, 
2.  eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung im gleichen 

Studiengang endgültig nicht bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch 
aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; durch Satzung der Hochschule 
kann bestimmt werden, dass dies auch für verwandte Studiengänge mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt gilt; für Studienabschnitte vor der Vor- oder 
Zwischenprüfung genügt eine entsprechende Vergleichbarkeit der 
Studiengänge in diesem Abschnitt, 

3.  für den Studiengang Zulassungszahlen festgesetzt sind und die Person 
keinen Studienplatz zugewiesen bekam oder von der Zuweisung nicht 
fristgerecht Gebrauch machte, 

4.  die Person in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht oder 
sonst beruflich tätig ist, es sei denn, dass sie nachweist, dass sie zeitlich 
die Möglichkeit hat, sich dem Studium uneingeschränkt zu widmen, 
insbesondere die erforderlichen Lehrveranstaltungen zu besuchen, 

5.  die Person einen grundständigen Studiengang im dritten oder in einem 
höheren Semester wechseln will und nicht den schriftlichen Nachweis über 
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eine auf den angestrebten grundständigen Studiengang bezogene 
studienfachliche Beratung gemäß § 2 Absatz 2 erbringt, 

6.  die Person für einen grundständigen Studiengang an Hochschulen nach § 
1 Absatz 2 Nummern 1, 2 und 4 nicht den Nachweis über die Teilnahme an 
einem Studienorientierungsverfahren erbringt; das Nähere über die 
Ausgestaltung und Durchführung des Studienorientierungsverfahrens 
regeln die Hochschulen durch Satzung; für Lehramtsstudiengänge ist die 
Teilnahme an einem besonderen, mit dem Kultusministerium abgestimmten 
Lehrerorientierungstest nachzuweisen, 

7.  in den Bachelorstudiengängen an der DHBW die Person keinen 
Studienvertrag mit einem Dualen Partner vorlegt, die bei der jeweiligen 
Studienakademie nach § 65c Absatz 2 zugelassen ist; der Studienvertrag 
muss den von der DHBW aufgestellten Grundsätzen für die Ausgestaltung 
der Vertragsverhältnisse entsprechen, 

8.  die Person fällige Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang mit dem 
Studium entstanden sind, nicht bezahlt hat oder 

9.  eine sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrift oder Verfügung einer 
Immatrikulation entgegensteht. 

(3) Die Immatrikulation nach Absatz 1 Sätze 1 bis 5 kann versagt werden, wenn 
1.  die erforderlichen Sprachkenntnisse für den jeweiligen Studiengang nicht 

nachgewiesen sind, 
2.  die für den Antrag vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften nicht 

eingehalten sind, 
3.  an der DHBW der Zulassungsantrag nicht innerhalb des für diesen Dualen 

Partner nach § 27b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b festgelegten 
Umfangs der Beteiligung liegt, 

4.  die Person an einer Krankheit leidet, durch die sie die Gesundheit der 
anderen Studierenden ernstlich gefährdet oder den ordnungsgemäßen 
Studienbetrieb ernstlich zu beeinträchtigen droht oder 

5.  die Person eine Freiheitsstrafe verbüßt. 
 
§ 61 LHG Beurlaubung 
(1) Auf ihren Antrag können Studierende aus wichtigem Grund von der 
Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Studium befreit werden 
(Beurlaubung). Die Zeit der Beurlaubung soll in der Regel zwei Semester nicht 
übersteigen. 
(2) Beurlaubte Studierende sind unbeschadet des Absatzes 3 nicht berechtigt, 
Lehrveranstaltungen zu besuchen sowie Hochschuleinrichtungen, 
ausgenommen die Einrichtungen nach § 28, zu benutzen. Die Hochschulen 
regeln durch Satzung, ob und inwieweit beurlaubte Studierende an der 
Selbstverwaltung der Hochschule teilnehmen oder Prüfungsleistungen 
erbringen dürfen. 
(3) Studierende können Schutzzeiten entsprechend § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 1 
des Mutterschutzgesetzes und Elternzeit entsprechend § 15 Absätze 1 bis 3 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in Anspruch nehmen; hierfür sind sie 
auf Antrag zu beurlauben. Gleiches gilt für die Zeiten der Pflege einer oder eines 
nahen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, die oder 
der pflegebedürftig im Sinne der §§ 14 und 15 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch ist. Nach Sätzen 1 und 2 beurlaubte Studierende sind 
berechtigt, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen und Hochschuleinrichtungen zu nutzen. Zeiten 
nach den Sätzen 1 und 2 werden nicht auf die Beurlaubung nach Absatz 1 Satz 
2 angerechnet. 
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§ 63 LHG Ausführungsbestimmungen; minderjährige Studierende 
(1) Ein Vorverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung 
findet in den Fällen der §§ 58 bis 62a nicht statt. 
(2) Die Hochschulen erlassen die erforderlichen Bestimmungen über die 
Zulassung, die Immatrikulation, die Beurlaubung und die Exmatrikulation 
einschließlich der Fristen und Ausschlussfristen. Die Satzungen haben 
Regelungen zu treffen, in welchen Fällen, in denen durch Rechtsvorschrift 
Schriftform angeordnet ist, diese durch einfache elektronische Übermittlung, 
durch mobile Medien oder durch elektronische Form ersetzt werden kann. 
Durch Satzung kann auch die Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung 
vorgesehen werden; in diesem Fall sind in der Satzung Ausnahmeregelungen 
für Härtefälle zu treffen. 
(3) Minderjährige, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, sind für 
Verfahrenshandlungen zur Aufnahme, Durchführung und Beendigung eines 
Studiums handlungsfähig im Sinne von § 12 Absatz 1 Nummer 2 LVwVfG; dies 
gilt entsprechend für Studieninteressierte, die eine 
Hochschulzugangsberechtigung erst durch eine Prüfung an einer Hochschule 
erwerben wollen (§ 58 Absatz 2 Nummern 4, 6 und 7), für die dafür 
erforderlichen Verfahrenshandlungen. 
 
§ 64 LHG Gasthörerinnen und Gasthörer; Hochbegabte; Personen, die an 

Kontaktstudien teilnehmen 
(1) Wer eine hinreichende Bildung oder künstlerische Eignung nachweist, kann 
zur Teilnahme an einzelnen curricularen Lehrveranstaltungen zugelassen 
werden (Gasthörerstudium), sofern ausreichende Kapazität vorhanden ist. 
Gasthörerinnen und Gasthörer werden zu Prüfungen nicht zugelassen. Im 
Gasthörerstudium erbrachte Studienleistungen werden im Rahmen eines 
Studiengangs nicht anerkannt. 
(2) Schülerinnen und Schüler, die nach dem einvernehmlichen Urteil von Schule 
und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, können im Einzelfall 
berechtigt werden, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie entsprechende Leistungspunkte zu erwerben und 
einzelne Studienmodule zu absolvieren. Ihre erworbenen Studien- und 
Prüfungsleistungen werden bei einem späteren Studium anerkannt, wenn die 
fachliche Gleichwertigkeit gegeben ist. 
(3) Personen, die Kontaktstudienangebote der Hochschulen wahrnehmen, und 
Schülerinnen und Schüler nach Absatz 2 Satz 1 sind berechtigt, im 
erforderlichen Umfang die Hochschuleinrichtungen zu Studienzwecken zu 
nutzen. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 

Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 

Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
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Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
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1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung, 

2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 
Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 

3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 
Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 

Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 

b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

11 

 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 
vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 2a HZG3 Auswahlverfahren bei den in das Zentrale Vergabeverfahren 
einbezogenen Studiengängen 
(1) Die Auswahlentscheidung der Hochschule in den Quoten nach Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 des Staatsvertrags ist nach dem Grad der 
Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers für den gewählten Studiengang 
und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten zu treffen. 
(2) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit 
Artikel 10 Absatz 2 des Staatsvertrags legt die Hochschule ihrer 
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Auswahlentscheidung ausschließlich schulnotenunabhängige Kriterien nach § 6 
Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 5 mit folgenden Maßgaben zugrunde: 
1.  die Auswahlentscheidung ist anhand mindestens eines Kriteriums oder 

einer Kombination von Kriterien zu treffen, 
2.  das Ergebnis mindestens eines fachspezifischen Studieneignungstests 

nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder Auswahlgesprächs oder anderen 
mündlichen Verfahrens nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist zu 
berücksichtigen, 

3.  in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin sind im Falle einer 
Berücksichtigung von Kriterien nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
berufliche Vorerfahrungen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a 
und praktische Tätigkeiten nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe 
b insgesamt höher zu gewichten als andere mögliche Vorerfahrungen nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b. 

Die Hochschule kann die Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Staatsvertrags in zwei Unterquoten aufteilen. Bildet die Hochschule 
Unterquoten, findet für jede der Unterquoten Satz 1 Anwendung. 
(3) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit 
Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrags legt die Hochschule ihrer 
Auswahlentscheidung ausschließlich Kriterien nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummern 1 bis 5 mit folgenden Maßgaben zugrunde: 
1.  das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung nach § 6 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 1 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 1 
Sätze 3 bis 5 des Staatsvertrags und das Ergebnis mindestens eines 
fachspezifischen Studieneignungstests nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
sind zu berücksichtigen, 

2.  mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium nach § 6 Absatz 2 Satz 
2 Nummern 3 bis 5 ist erheblich zu gewichten, 

3.  in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin ist zusätzlich zu den 
Kriterien nach Nummer 1 ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium 
nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 5 zu berücksichtigen, 

4.  in den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin sind im Falle einer 
Berücksichtigung von Kriterien nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 
berufliche Vorerfahrungen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe a 
und praktische Tätigkeiten nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe 
b insgesamt höher zu gewichten als andere mögliche Vorerfahrungen nach 
§ 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b. 

Die Hochschule kann die Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Staatsvertrags in bis zu drei Unterquoten aufteilen. Bildet die Hochschule 
Unterquoten, findet für jede der Unterquoten Satz 1 Anwendung. Abweichend 
von Satz 3 kann die Hochschule für eine Unterquote nach Satz 2 im Umfang 
von bis zu 15 Prozent der in der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 des Staatsvertrags verfügbaren Studienplätze durch Satzung festsetzen, dass 
die Auswahlentscheidung nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 erfolgt. 
(4) Die Hochschule kann in den Quoten nach den Absätzen 2 und 3 jeweils die 
Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren zur 
Durchführung aufwändiger individualisierter Auswahlverfahren, insbesondere 
nach Bewerbungsschluss durchzuführender Auswahlgespräche, anderer 
mündlicher Verfahren oder fachspezifischer Studieneignungstests nach § 6 
Absatz 2 Satz 2 Nummern 4 und 5, durch eine Vorauswahl begrenzen. Im Falle 
einer Vorauswahl in der Quote nach Absatz 2 trifft die Hochschule die 
Vorauswahlentscheidung anhand eines fachspezifischen Studieneignungstests 
nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4, einer nach Absatz 2 zulässigen 
Kombination von Kriterien oder nach Maßgabe des Satzes 4 nach dem Grad 
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der Ortspräferenz. Im Falle einer Vorauswahl in der Quote nach Absatz 3 trifft 
die Hochschule die Vorauswahlentscheidung anhand einer nach Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 in Verbindung mit Nummer 2 zulässigen Kombination von Kriterien, 
einer nach Absatz 3 zulässigen Kombination von Kriterien oder nach Maßgabe 
des Satzes 4 nach dem Grad der Ortspräferenz. Eine Vorauswahl nach dem 
Grad der Ortspräferenz darf nur für einen durch Satzung bestimmten Anteil an 
Studienplätzen erfolgen; der Anteil der Studienplätze nach Halbsatz 1 darf für 
die Quoten nach den Absätzen 2 und 3 insgesamt nicht mehr als 35 Prozent der 
in den Quoten nach den Absätzen 2 und 3 zu vergebenden Studienplätze 
betragen. Trifft die Hochschule eine Vorauswahlentscheidung, muss die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren mindestens das 
Dreifache der in der jeweiligen Quote zu vergebenden Studienplätze betragen. 
(5) Besteht bei einer Auswahl nach den Absätzen 2 und 3 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
des Staatsvertrags angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet 
das Los. Die Hochschule kann durch Satzung vorsehen, dass bei 
Ranggleichheit vorrangig vor der Auswahl nach den Sätzen 1 und 2 nach einer 
für die Auswahl in der jeweiligen Quote zulässigen Kombination von Kriterien, 
nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, eines 
Auswahlgesprächs oder anderen mündlichen Verfahrens nach § 6 Absatz 2 
Satz 2 Nummern 4 und 5 ausgewählt wird. Besteht bei einer Vorauswahl nach 
Absatz 4 Ranggleichheit, gelten Sätze 1 bis 3 entsprechend, sofern nicht eine 
Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz nach Absatz 4 Satz 4 erfolgt ist. 
Besteht im Falle einer Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz in der 
Quote nach Absatz 2 Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge anhand eines 
fachspezifischen Studieneignungstests nach § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
oder einer nach Absatz 2 zulässigen Kombination von Kriterien. Besteht im Falle 
einer Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz in der Quote nach Absatz 3 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge anhand einer nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit Nummer 2 zulässigen Kombination von Kriterien 
oder einer nach Absatz 3 zulässigen Kombination von Kriterien. Besteht im Falle 
der Sätze 5 und 6 danach noch Ranggleichheit, finden Sätze 1 und 2 
entsprechende Anwendung. 
(6) Die Hochschulen können fachspezifische Studieneignungstests, 
Auswahlgespräche oder andere mündliche Verfahren nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummern 4 und 5 gemeinsam durchführen oder eine Hochschule oder einen 
Dritten mit der Durchführung beauftragen. Führt eine Hochschule oder eine 
andere Stelle ein Verfahren nach Satz 1 für mehrere Hochschulen durch, 
bestimmen die beteiligten Hochschulen, an wen der Antrag auf Teilnahme zu 
richten ist. Fachspezifische Studieneignungstests, Auswahlgespräche sowie 
andere mündliche Verfahren können vor Bewerbungsschluss durchgeführt 
werden. 
(7) Die Hochschule ist verpflichtet, die Kriterien nach den Absätzen 2 bis 6 in 
Verbindung mit § 6 Absatz 2 Satz 2 in standardisierter, strukturierter und 
qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Die von der Hochschule in 
die Auswahlentscheidung einbezogenen Kriterien müssen in ihrer Gesamtheit 
eine hinreichende Vorhersagekraft für die Eignung für das gewählte Studium 
und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten gewährleisten. Die 
Hochschulen können zur wissenschaftlichen Überprüfung und Sicherung der 
Qualität der Kriterien zusammenarbeiten. 
(8) Die Hochschule setzt zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung für jeden 
Studiengang mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission ein. Die 
Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 
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(9) Das Wissenschaftsministerium regelt das Nähere zur Berücksichtigung und 
Berechnung des Ergebnisses der Hochschulzugangsberechtigung nach den 
Absätzen 3 bis 5 sowie zur Berücksichtigung eines Dienstes nach Artikel 8 
Absatz 3 des Staatsvertrags und des Loses im Falle der Ranggleichheit nach 
Absatz 5 durch Rechtsverordnung. 
 
§ 2b HZG Zulassung ausländischer Studienbewerber 
Ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die nicht nach Artikel 5 Absatz 
2 Sätze 2 und 3 des Staatsvertrags Deutschen gleichgestellt sind, werden als 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger nach der Durchschnittsnote der 
Hochschulzugangsberechtigung ausgewählt. Abweichend von Satz 1 kann die 
Hochschule nach Maßgabe einer Satzung ihrer Auswahlentscheidung das 
Ergebnis eines Studieneignungstests, eines Auswahlgesprächs oder eines 
anderen mündlichen Verfahrens, jeweils einzeln, in Kombination oder in 
Kombination mit der Durchschnittsnote zugrunde legen; zusätzlich können 
durch Satzung weitere Kriterien nach § 6 Absatz 2 Satz 2 vorgesehen werden. 
Besondere Umstände, die für ein Studium an einer deutschen Hochschule 
sprechen, können berücksichtigt werden. Als ein solcher Umstand ist 
insbesondere anzusehen, wenn der Bewerber 
1.  die Hochschulzugangsberechtigung ausschließlich nach ausländischem 

Recht an einer deutschen Auslandsschule erworben hat, 
2.  von einer deutschen Einrichtung zur Förderung begabter Studierender für 

ein Studium ein Stipendium erhält, 
3.  auf Grund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme in ein Studienkolleg 

oder eine vergleichbare Einrichtung für die Zuteilung eines Studienplatzes 
in dem im Zulassungsantrag genannten Studiengang vorgemerkt ist, 

4.  in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt, 
5.  aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, in dem es keine 

Ausbildungsstätten für den betreffenden Studiengang gibt, 
6.  einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehört. 
Die Entscheidungen nach den Sätzen 3 und 4 treffen die Hochschulen nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Verpflichtungen auf Grund zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. Besteht bei der Auswahl nach den 
Sätzen 1 bis 4 Ranggleichheit, entscheidet das Los. Die Hochschule kann durch 
Satzung vorsehen, dass bei Ranggleichheit vorrangig vor einer Auswahl nach 
Satz 7 nach einer nach Satz 2 zulässigen Kombination von Kriterien, nach dem 
Ergebnis eines Studieneignungstests, eines Auswahlgesprächs oder eines 
anderen mündlichen Verfahrens ausgewählt wird. § 2a Absätze 6 bis 8 gilt für 
Auswahlverfahren nach den Sätzen 2 und 8 entsprechend. Das Nähere regelt 
das Wissenschaftsministerium durch Rechtsverordnung. 
 
§ 2c HZG Satzungen der Hochschulen 
Die Hochschule regelt die nähere Ausgestaltung der Auswahlverfahren nach § 
2a und § 2b Sätze 2 und 8 durch Satzung. Die Satzung enthält Regelungen zum 
Auswahlverfahren und zu dessen Anforderungen, insbesondere über 
1.  die Art, Kombination und Gewichtung der Kriterien, die die Hochschule in 

dem jeweiligen Auswahlverfahren ihrer Auswahlentscheidung zugrunde 
legt, 

2.  den Ablauf des Auswahlverfahrens, einschließlich einer etwaigen 
Vorauswahl zur Begrenzung der Teilnehmerzahl nach § 2a Absatz 4 und der 
Auswahl bei Ranggleichheit nach § 2a Absatz 5, 

3.  den Ablauf von Studieneignungstests, Auswahlgesprächen oder anderen 
mündlichen Verfahren, insbesondere deren Art, Form, Ziel und Dauer, 
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4.  die Voraussetzungen für die Teilnahme am Auswahlverfahren, insbesondere 
die Zulassung zur Teilnahme an Studieneignungstests, Auswahlgesprächen 
und anderen mündlichen Verfahren, sowie die einzureichenden Nachweise, 

5.  die Ermittlung des Ergebnisses, insbesondere die Bewertung der 
Einzelkriterien und Ermittlung der Gesamtpunktzahl, 

6.  die Zusammensetzung der Auswahlkommission, die die Hochschule zur 
Vorbereitung der Auswahlentscheidung einsetzt; erfahrene 
Berufspraktikerinnen und Berufspraktiker können beteiligt werden. 

Die Satzung sowie deren Änderung sind dem Wissenschaftsministerium 
anzuzeigen. 
 
§ 6 HZG Auswahlverfahren 
(1) In Studiengängen, die zu einem ersten Hochschulabschluss führen und in 
denen eine Zulassungszahl nach § 5 festgesetzt ist, wird die 
Studienplatzvergabe für das erste Fachsemester nach Maßgabe der Sätze 2 bis 
11 sowie den Absätzen 2 und 3 vorgenommen. Von den festgesetzten 
Zulassungszahlen sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze vorweg abzuziehen (Vorabquote) für 
1.  Bewerber, für die die Ablehnung des Zulassungsantrages eine 

außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 

Deutschen gleichgestellt sind, 
3.  Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen Studiengang 

abgeschlossen haben (Zweitstudium) und 
4.  Bewerber, die einem von der Hochschule durch Satzung festgelegten, im 

öffentlichen Interesse zu berücksichtigenden oder fördernden 
Personenkreis angehören und aufgrund begründeter Umstände an den 
Studienort gebunden sind, insbesondere Bewerber, die einem auf 
Bundesebene gebildeten Olympia-, Perspektiv-, Ergänzungs- oder 
Teamsportkader oder Nachwuchskader 1 des Deutschen Olympischen 
Sportbundes angehören. 

Bewerber nach Satz 2 Nr. 4 werden nach ihrer Eignung für den gewählten 
Studiengang und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
entsprechend Absatz 2 ausgewählt. Die nach Abzug der Vorabquoten nach Satz 
2 zur Verfügung stehenden Studienplätze werden 
1.  zu 90 Prozent nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 

durchgeführten Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
2.  zu 10 Prozent nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der 

Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang (Wartezeit) 
vergeben. Bei der Berechnung der Wartezeit nach Satz 4 Nummer 2 bleiben 
Zeiten eines Studiums an einer deutschen Hochschule und eine über sieben 
Halbjahre hinausgehende Dauer der Wartezeit unberücksichtigt. Besteht bei der 
Auswahl nach Satz 4 Nummer 2 Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 
nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung; abweichend hiervon 
kann die Hochschule durch Satzung festlegen, dass sich die Rangfolge bei 
Ranggleichheit nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens nach Satz 4 
Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder nach dem Ergebnis eines 
fachspezifischen Studieneignungstests nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
bestimmt. Besteht danach noch Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer 
dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 des Staatsvertrags angehört; 
besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. Besteht bei der 
Auswahl nach Satz 2 Nummern 1 und 3 Ranggleichheit, bestimmt sich die 
Rangfolge nach Satz 7. Nicht nach Satz 2 in Anspruch genommene 
Studienplätze werden nach Satz 4 vergeben; in einer der Quoten nach Satz 4 
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nicht in Anspruch genommene Studienplätze werden in der anderen Quote 
vergeben. Wer den Quoten nach Satz 2 Nr. 2 und 3 unterfällt, kann nicht im 
Verfahren nach Satz 4 zugelassen werden. Im Übrigen gelten Artikel 5 Absatz 2 
(Deutsche und Deutschen Gleichgestellte), Artikel 8 Absatz 2 
(Nachteilsausgleich Hochschulzugangsberechtigung) und Absatz 3 Sätze 1 bis 
3 (Benachteiligungsverbot), Artikel 9 Absatz 3 (außergewöhnliche Härte) und 
Absatz 4 (Zweitstudium), Artikel 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
(Nachteilsausgleich Wartezeit) des Staatsvertrags sowie §§ 2b und 2c 
entsprechend, soweit nicht ein Verfahren nach Absatz 3 durchgeführt wird. 
(2) Die Auswahlentscheidung der Hochschule nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 1 ist 
nach dem Grad der Eignung des Bewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten zu treffen. Die Hochschule 
legt ihrer Entscheidung mindestens zwei der folgenden Auswahlkriterien 
zugrunde: 
1.  das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten 

Studiengang (Durchschnittsnote und Punkte), 
2.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über die 

fachspezifische Eignung Auskunft geben, 
3.  folgende Vorerfahrungen: 

a)  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, jeweils einzeln oder in Kombination, und 

b)  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, insbesondere 
Freiwilligendienste, oder außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben, 
jeweils einzeln oder in Kombination, 

4.  das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
5.  das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

das Aufschluss über die Eignung für das gewählte Studium und den 
angestrebten Beruf gibt, 

6.  Motivationsschreiben, 
7.  schriftliche Abhandlung (Essay). 
In die Auswahlentscheidung sind mindestens ein Auswahlkriterium gemäß Satz 
2 Nr. 1 und 2 sowie mindestens ein Auswahlkriterium gemäß Satz 2 Nr. 3 bis 7 
einzubeziehen. Fachspezifische Studieneignungstests und Auswahlgespräche 
oder andere mündliche Verfahren nach Satz 2 Nummern 4 und 5 können auch 
nur für einen bestimmten Teil der nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 1 zu vergebenden 
Studienplätze durchgeführt werden. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 kann 
die Hochschule für eine Unterquote nach Satz 4 im Umfang von bis zu 15 
Prozent der nach Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 zu vergebenden Studienplätze 
durch Satzung festlegen, dass die Auswahlentscheidung ausschließlich anhand 
eines fachspezifischen Studieneignungstests, Auswahlgesprächs oder anderen 
mündlichen Verfahrens nach Satz 2 Nummern 4 und 5 oder in Kombination mit 
einem Kriterium oder mehreren Kriterien nach Satz 2 Nummern 3 bis 7 getroffen 
wird. Die Zahl der Teilnehmer an fachspezifischen Studieneignungstests und 
Auswahlgesprächen oder anderen mündlichen Verfahren nach Satz 2 Nummern 
4 und 5 kann begrenzt werden, indem die Hochschule eine Vorauswahl nach 
einer gemäß den Sätzen 2 und 3 zulässigen Verbindung der Auswahlkriterien 
trifft; im Falle des Satzes 5 trifft die Hochschule die Vorauswahlentscheidung 
anhand eines fachspezifischen Studieneignungstests nach Satz 2 Nummer 4. 
Trifft die Hochschule eine Vorauswahlentscheidung, muss die Zahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren mindestens das 
Dreifache der in der jeweiligen Quote zu vergebenden Studienplätze betragen. 
Besteht bei der Auswahl nach den Sätzen 2 bis 4 und 6 Ranggleichheit, 
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bestimmt sich die Rangfolge nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung; abweichend hiervon kann die Hochschule 
durch Satzung festlegen, dass sich die Rangfolge bei Ranggleichheit nach einer 
für die Auswahl in der jeweiligen Quote zulässigen Kombination von Kriterien, 
nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, eines 
Auswahlgesprächs oder anderen mündlichen Verfahrens nach Satz 2 Nummern 
4 und 5 bestimmt. Besteht danach noch Ranggleichheit, wird vorrangig 
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 des 
Staatsvertrags angehört; besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das 
Los. Besteht bei der Auswahl in der Quote nach Satz 5 Ranggleichheit, findet § 
2a Absatz 5 Sätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung. § 2a Absätze 6 bis 8 gilt 
entsprechend. Die Hochschule regelt nach Maßgabe einer Rechtsverordnung 
gemäß § 11 die nähere Ausgestaltung des Auswahlverfahrens durch Satzung; § 
2c Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 
(3) In Studiengängen, in denen die fachspezifische Studierfähigkeit für den 
gewählten Studiengang nach § 58 Absatz 4 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) durch eine Aufnahmeprüfung nachzuweisen ist, trifft die Hochschule ihre 
Auswahlentscheidung nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 1 nach der in der 
Aufnahmeprüfung erreichten Bewertung. 
(4) In Aufbau- und Masterstudiengängen wird die Auswahl der Bewerber auf 
Grund der Kriterien, die Voraussetzung für den Zugang zu dem Aufbau- oder 
Masterstudiengang sind, getroffen. Zusätzlich zu oder abweichend von Satz 1 
kann die Auswahl auch aufgrund von Leistungen, die in dem Studium erbracht 
wurden, das Voraussetzung für den Zugang zu dem Aufbau- oder 
Masterstudiengang ist, oder von Kriterien nach Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 
7, die Auskunft über die Eignung für den gewählten Aufbau- oder 
Masterstudiengang geben, jeweils einzeln oder in Kombination, getroffen 
werden. Die zur Verfügung stehenden Studienplätze können nach der 
Fachrichtung der Abschlussprüfung, die Voraussetzung für den Zugang zu dem 
Aufbau- oder Masterstudiengang ist, aufgeteilt werden. Besteht bei einer 
Auswahl nach den Sätzen 1 bis 3 Ranggleichheit, erfolgt die Auswahl nach der 
Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den 
Zugang zu dem Aufbau- oder Masterstudiengang ist, oder nach Maßgabe einer 
Satzung der Hochschule nach einem zulässigen Kriterium oder einer zulässigen 
Kombination von Kriterien nach den Sätzen 1 bis 3; besteht danach noch 
Ranggleichheit, entscheidet das Los. Absatz 2 Sätze 4, 6, 7, 11 und 12 gilt 
entsprechend. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 3 
des Staatsvertrages und Satz 4 Halbsatz 2 sowie Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
gelten entsprechend; für die Quote entsprechend Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 
erfolgt die Auswahl nach den Sätzen 1 bis 5. 
 
§ 6a HZG Auswahlverfahren in besonderen Studiengängen 
Die Hochschulen können durch Satzung bei den Auswahlverfahren in 
Studiengängen, deren Studienangebot in besonderer Weise auf ausländische 
Studienbewerber ausgerichtet ist, deren Lehrveranstaltungen ganz oder zu 
einem wesentlichen Teil in einer ausländischen Sprache abgehalten werden und 
die zu einem im Ausland üblichen Hochschulgrad führen, von den Regelungen 
des § 6 abweichen. Der Anteil der Studienplätze für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose kann besonders festgesetzt werden. 
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§ 10 HZG Festsetzung von Zulassungszahlen und Vergabe von 
Studienplätzen an Kunsthochschulen 
(1) Für die Festsetzung von Zulassungszahlen an Kunsthochschulen findet § 5 
Anwendung. Studiengang im Sinne von § 5 können auch mehrere inhaltlich 
verwandte Studiengänge sein. 
(2) Die Auswahl von Studienbewerbern an Kunsthochschulen, die ihre 
künstlerische Eignung in einer Aufnahmeprüfung nach § 58 Absatz 6 Satz 1 
LHG nachgewiesen haben oder auf Grund ihrer künstlerischen Begabung 
gemäß § 58 Absatz 2 Nummer 7 und Absatz 8 Satz 1 LHG von der 
Aufnahmeprüfung befreit sind, richtet sich ausschließlich nach dem Grad der 
künstlerischen Eignung. Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 des 
Staatsvertrages gilt entsprechend. 
(3) Für die Bewerbungen um Zulassung und die Aufnahmeprüfungen nach 
Absatz 2 Satz 1 gelten die Vorschriften des Landeshochschulgesetzes und die 
auf Grund des Landeshochschulgesetzes erlassenen Satzungen. 
 
§ 11 HZG Ermächtigung zum Erlass von Rechtsvorschriften 
(1) Das Wissenschaftsministerium regelt das Nähere zu der 
Studienplatzvergabe nach den §§ 6 bis 10 durch Rechtsverordnungen. In 
diesen Rechtsverordnungen sind insbesondere zu regeln: 
1.  das Nähere zu der Auswahl in den einzelnen Quoten nach § 6 Absatz 1 

Satz 2 und § 6 Absatz 4 Satz 6, insbesondere deren Höhe sowie die 
Konkretisierung der Kriterien im Einzelnen; je Quote soll mindestens ein 
Studienplatz zur Verfügung gestellt werden, 

2.  das Nähere zur Berücksichtigung und Berechnung der Wartezeit nach § 6 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 und Satz 5, das Nähere zu den 
Voraussetzungen und zur Auswahl bei der Zulassung zu höheren 
Fachsemestern nach § 7 sowie das Nähere zur Berücksichtigung eines 
Dienstes nach Artikel 8 Absatz 3 des Staatsvertrags und des Loses bei 
Ranggleichheit nach den §§ 6 und 7, 

3.  das Nähere zur Berücksichtigung und Berechnung des Ergebnisses der 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 6 sowie zu Verfahren und 
Methoden der Herstellung einer annähernden Vergleichbarkeit, 
insbesondere der Abiturdurchschnittsnoten, und deren Anwendung, soweit 
erforderlich, 

4.  der Ablauf des Bewerbungsverfahrens, insbesondere die Form sowie 
Fristen und Ausschlussfristen des Zulassungsantrags, einschließlich der 
Zahl zulässiger Zulassungsanträge je Hochschule; dabei kann die 
Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung vorgesehen werden, 

5.  die Beteiligung am Vergabeverfahren, erforderliche Nachweise und 
Verfahrenshandlungen sowie deren Rechtsfolgen, insbesondere auch bei 
Nichteinhaltung; dabei kann auch eine Beteiligung am Auswahlverfahren 
mit vorläufigem Zeugnis vorgesehen werden, sofern sichergestellt ist, dass 
das endgültige Zeugnis rechtzeitig nachgewiesen wird, 

6.  der Ablauf des Vergabeverfahrens, insbesondere die Reihenfolge der 
Quoten für die Vergabe der Studienplätze, die Vergabe nicht in Anspruch 
genommener oder aus anderen Gründen frei gebliebener Plätze auch an 
Bewerberinnen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben, sowie die 
Form der Bekanntgabe der Verfahrensergebnisse; dabei kann die 
Verpflichtung zu einem elektronischen Bescheidversand vorgesehen 
werden, 

7.  die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen aufgrund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach § 6 Absatz 1 Satz 11 in 
Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 Satz 3 des Staatsvertrags, 
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8.  die Benennung der besonderen Studiengänge nach § 6a und der Anteil der 
Studienplätze für ausländische und staatenlose Bewerberinnen und 
Bewerber, soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

9.  die Einzelheiten der Serviceleistungen in örtlich zulassungsbeschränkten 
Studiengängen und Anmeldeverfahren, soweit diese nicht durch 
Verordnung nach Artikel 12 Absatz 1 Nummer 10 des Staatsvertrags zu 
regeln sind, und die Teilnahme der Hochschulen am Dialogorientierten 
Serviceverfahren und der Inanspruchnahme sonstiger Serviceleistungen 
nach § 8. 

Die Hochschulen regeln das Nähere nach Maßgabe der Rechtsverordnung 
nach Satz 2 durch Satzung. 
(2) Die Regelungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 werden im Einvernehmen mit 
dem Kultusministerium getroffen. Die Hochschulen sind vor Erlass der 
Rechtsverordnungen anzuhören. 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 können die Hochschulen durch 
Satzung die Höhe der Quote nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 auf Grund 
studiengangspezifischer Gesichtspunkte je Studiengang selbst festlegen. Durch 
Rechtsverordnung des Wissenschaftsministeriums können Mindest- und 
Höchstquoten bestimmt werden. 
(4) Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
1.  allgemeine Normwerte oder Bandbreiten für einzelne Studiengänge, Fächer 

oder Fächergruppen entsprechend § 5 Abs. 4 und 5 festzulegen oder die 
Hochschulen zu ermächtigen, eine solche Festlegung durch Satzung zu 
treffen, 

2.  das Rechenverfahren zur Anwendung der Normwerte zur Ermittlung der 
Aufnahmekapazität zu regeln, 

3.  weitere kapazitätsbestimmende Kriterien nach § 5 Abs. 4 festzulegen, 
4.    die Zulassungszahlen nach §§ 3 und 5 festzusetzen, soweit die 

Festsetzung durch Satzung nicht den Hochschulen überlassen worden ist. 
 

2. Studiengangs-
einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 20 LHG4 Hochschulrat 
(1) Der Hochschulrat begleitet die Hochschule, nimmt Verantwortung in 
strategischer Hinsicht wahr, entscheidet über die Struktur- und 
Entwicklungsplanung und schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der 
Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. Er beaufsichtigt die 
Geschäftsführung des Rektorats. Der Hochschulrat kann jederzeit zu 
strategischen Angelegenheiten der Hochschule gegenüber dem 
Wissenschaftsministerium Stellung nehmen; das Wissenschaftsministerium 
kann Stellungnahmen des Hochschulrats einholen. Zu den Aufgaben des 
Hochschulrats gehören insbesondere: 
[…] 
9.  die Stellungnahme, an der DHBW das Einvernehmen zur Einrichtung, 

Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs; Stellungnahme und 
Einvernehmen entfallen bei Übereinstimmung mit dem beschlossenen 
Struktur- und Entwicklungsplan, 

[…] 
 
§ 30 LHG Studiengänge 
(1) Ein Studiengang ist ein durch Studien- und Prüfungsordnungen geregeltes, 
auf einen bestimmten Abschluss (Hochschulabschluss, Staatsexamen, 
kirchlicher Abschluss) ausgerichtetes Studium. Grundständige Studiengänge 
sind Studiengänge, die zu einem ersten Abschluss im Sinne des Satzes 1 
führen. 
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(2) Wenn Studierende auf Grund der maßgebenden Studien- und 
Prüfungsordnung aus einer größeren Zahl zulässiger Fächer für das Studium 
mehrere Fächer auswählen müssen, ist jedes dieser Fächer ein 
Teilstudiengang. Für den Teilstudiengang gelten die Bestimmungen über den 
Studiengang entsprechend. 
(3) Teilzeitstudiengänge stellen ein besonderes organisatorisches Angebot dar, 
in dem insbesondere Lebensumstände von Studierenden mit Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen sowie von Berufstätigen Berücksichtigung 
finden. Die Hochschulen sollen andere Studiengänge grundsätzlich so 
organisieren, dass sie in Teilzeit studiert werden können (individuelle Teilzeit); 
die Hochschule kann durch Satzung nähere Regelungen treffen, insbesondere 
zum Umfang der individuellen Teilzeit und zum Kreis der Berechtigten. 
(4) Die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs bedarf der 
Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Die Zustimmungspflicht nach Satz 
1 entfällt, wenn die Maßnahme in einem Struktur- und Entwicklungsplan der 
Hochschule enthalten ist, dem das Wissenschaftsministerium zugestimmt hat. 
Die Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs ist nur dann zulässig, wenn 
gewährleistet ist, dass die in dem Studiengang eingeschriebenen Studierenden 
an dieser oder einer anderen Hochschule ihr Studium abschließen können. 
Bachelor- und Masterstudiengänge sind grundsätzlich durch den 
Akkreditierungsrat nach Artikel 9 des Staatsvertrages zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land 
Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land 
Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land 
Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen über die Organisation eines 
gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und 
Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) 
(Akkreditierungsrat) zu akkreditieren. Dies gilt nicht, wenn und soweit die 
Hochschule durch den Akkreditierungsrat eine Systemakkreditierung erlangt hat; 
Auflagen im Rahmen der Systemakkreditierung zur Akkreditierung einzelner 
Studiengänge sind dabei zu beachten. 
(5) Die Fakultät und die Studienakademie können das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen beschränken oder den Zugang zu einem Studienabschnitt 
von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen, an der DHBW darüber hinaus 
von der Erbringung bestimmter Ausbildungsleistungen beim Dualen Partner 
oder dem Bestehen einer Prüfung abhängig machen, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre, dualen Ausbildung 
oder Krankenversorgung erforderlich ist. Müssen Studierende im Rahmen des 
Studiums auf verschiedene Ausbildungsorte verteilt werden, so findet die 
Verteilung nach den Ortswünschen der Studierenden und, soweit notwendig, vor 
allem nach den für die Ortsauswahl maßgebenden sozialen, insbesondere 
familiären und wirtschaftlichen Gründen statt. 
 

3. Spielräume 
Lehrveranstal-
tungsorganisa-
tion; 
fremdsprachige 
Prüfungen 

 
 

§ 30 LHG5 Studiengänge 
(1) Ein Studiengang ist ein durch Studien- und Prüfungsordnungen geregeltes, 
auf einen bestimmten Abschluss (Hochschulabschluss, Staatsexamen, 
kirchlicher Abschluss) ausgerichtetes Studium. Grundständige Studiengänge 
sind Studiengänge, die zu einem ersten Abschluss im Sinne des Satzes 1 
führen. 
(2) Wenn Studierende auf Grund der maßgebenden Studien- und 
Prüfungsordnung aus einer größeren Zahl zulässiger Fächer für das Studium 
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 mehrere Fächer auswählen müssen, ist jedes dieser Fächer ein 
Teilstudiengang. Für den Teilstudiengang gelten die Bestimmungen über den 
Studiengang entsprechend. 
(3) Teilzeitstudiengänge stellen ein besonderes organisatorisches Angebot dar, 
in dem insbesondere Lebensumstände von Studierenden mit Kindern und 
pflegebedürftigen Angehörigen sowie von Berufstätigen Berücksichtigung 
finden. Die Hochschulen sollen andere Studiengänge grundsätzlich so 
organisieren, dass sie in Teilzeit studiert werden können (individuelle Teilzeit); 
die Hochschule kann durch Satzung nähere Regelungen treffen, insbesondere 
zum Umfang der individuellen Teilzeit und zum Kreis der Berechtigten. 
(4) Die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs bedarf der 
Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Die Zustimmungspflicht nach Satz 
1 entfällt, wenn die Maßnahme in einem Struktur- und Entwicklungsplan der 
Hochschule enthalten ist, dem das Wissenschaftsministerium zugestimmt hat. 
Die Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs ist nur dann zulässig, wenn 
gewährleistet ist, dass die in dem Studiengang eingeschriebenen Studierenden 
an dieser oder einer anderen Hochschule ihr Studium abschließen können. 
Bachelor- und Masterstudiengänge sind grundsätzlich durch den 
Akkreditierungsrat nach Artikel 9 des Staatsvertrages zwischen dem Land 
Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land 
Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem Land 
Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land 
Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen über die Organisation eines 
gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und 
Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) 
(Akkreditierungsrat) zu akkreditieren. Dies gilt nicht, wenn und soweit die 
Hochschule durch den Akkreditierungsrat eine Systemakkreditierung erlangt hat; 
Auflagen im Rahmen der Systemakkreditierung zur Akkreditierung einzelner 
Studiengänge sind dabei zu beachten. 
(5) Die Fakultät und die Studienakademie können das Recht zur Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen beschränken oder den Zugang zu einem Studienabschnitt 
von dem Erbringen bestimmter Studienleistungen, an der DHBW darüber hinaus 
von der Erbringung bestimmter Ausbildungsleistungen beim Dualen Partner 
oder dem Bestehen einer Prüfung abhängig machen, wenn ansonsten eine 
ordnungsgemäße Ausbildung nicht gewährleistet werden könnte oder die 
Beschränkung aus sonstigen Gründen der Forschung, Lehre, dualen Ausbildung 
oder Krankenversorgung erforderlich ist. Müssen Studierende im Rahmen des 
Studiums auf verschiedene Ausbildungsorte verteilt werden, so findet die 
Verteilung nach den Ortswünschen der Studierenden und, soweit notwendig, vor 
allem nach den für die Ortsauswahl maßgebenden sozialen, insbesondere 
familiären und wirtschaftlichen Gründen statt. 
 
§ 32 Prüfungen; Prüfungsordnungen 
(1) Das Studium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen; in Bachelor- und Masterstudiengängen 
finden die Prüfungen studienbegleitend statt (Modulprüfungen). Zu einer 
Prüfung kann nur zugelassen werden, wer in dem betreffenden Studiengang 
eingeschrieben ist und den Prüfungsanspruch für den betreffenden Studiengang 
nicht verloren hat. 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines 
Leistungspunktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter 
Leistungen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder anderer 
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Hochschulen ermöglicht. Bei Kontaktstudien können für Studien- und 
Prüfungsleistungen Leistungspunkte (ECTS) vergeben werden. 
(3) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, 
die als Satzungen erlassen werden und die der Zustimmung der Rektorin oder 
des Rektors bedürfen. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die 
Prüfungsordnung 
1.  gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, 
2.  eine mit §§ 29, 31 oder 34 unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht, 
3.  keine Schutzbestimmungen entsprechend dem Mutterschutzgesetz sowie 

entsprechend den Fristen der gesetzlichen Elternzeit vorsieht und deren 
Inanspruchnahme nicht ermöglicht; sie muss flexible Fristen ermöglichen, 
wenn die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Absatz 3 des 
Pflegezeitgesetzes dies erfordern, oder 

4.  die besonderen Belange Studierender mit Behinderungen oder chronischen 
Erkrankungen zur Wahrung ihrer Chancengleichheit nicht berücksichtigt. 

Sie kann aus wichtigen Gründen versagt werden, insbesondere wenn die 
Prüfungsordnung einer von den Ländern gemeinsam beschlossenen 
Empfehlung oder Vereinbarung, die die Gleichwertigkeit einander 
entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und 
die Möglichkeit des Hochschulwechsels gewährleisten soll, nicht entspricht. Das 
Wissenschaftsministerium kann die Änderung einer geltenden Prüfungsordnung 
verlangen, wenn diese nicht den Anforderungen der Sätze 2 und 3 entspricht. 
(4) Die Prüfungsordnungen enthalten Regelungen zum Prüfungsverfahren und 
den Prüfungsanforderungen, insbesondere über 
1.  die Regelstudienzeit (§§ 29, 31 und 34), die Prüfungen und die für den 

Abschluss des Studiums erforderlichen Module einschließlich der 
erforderlichen Leistungspunkte, den Abschlussgrad sowie das diploma 
supplement (Studiengangerläuterung), 

2.  die Prüferberechtigung; an der DHBW auch über die Bestellung von 
Angehörigen der Dualen Partner zu Prüfern, 

3.  die Bewertung von Prüfungsleistungen, die Ermittlung des 
Prüfungsgesamtergebnisses sowie die Folgen von Verstößen gegen 
Prüfungsvorschriften, 

4.  die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung, 
5.  nachteilsausgleichende Regelungen für Studierende in besonderen 

Lebenslagen, insbesondere Studierende mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen, im Mutterschutz, mit Kindern oder mit 
pflegebedürftigen Angehörigen, 

6.  die Wiederholung der Prüfung und die Wiederholungsmöglichkeiten; durch 
studienorganisatorische Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die 
Wiederholung in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich 
ist; die Hochschule kann die Wiederholung einer Prüfung auch zur 
Notenverbesserung vorsehen, 

7.  das Verfahren zur Anrechnung von Kompetenzen nach Maßgabe des § 35 
Absatz 3 auf die nach der Prüfungsordnung nachzuweisenden 
Kompetenzen, 

8.  die praktischen Tätigkeiten und an der DHBW über die Absolvierung der 
vorgesehenen Ausbildungsabschnitte bei den Dualen Patnern als 
Zulassungsvoraussetzung für Prüfungen sowie die Anteile des Studiums in 
der Studienakademie im Verhältnis zu der Ausbildung in den 
Ausbildungsstätten. 

(5) Die Hochschulen tragen durch eine frühzeitige Begleitung der Studierenden, 
insbesondere auch in der Studieneingangsphase, für einen Studienerfolg Sorge. 
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Die Hochschulen können in den Prüfungsordnungen Fristen für die Erbringung 
von Studien- oder Prüfungsleistungen festlegen. Der Prüfungsanspruch geht 
verloren, wenn eine Studierende oder ein Studierender eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Studien- oder Prüfungsleistung endgültig nicht 
bestanden oder nicht rechtzeitig erbracht hat, es sei denn, die 
Fristüberschreitung ist von der oder dem Studierenden nicht zu vertreten. Die 
Hochschulen können in ihren Prüfungsordnungen eine Frist festlegen, bis zu der 
sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss 
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein müssen; diese 
Frist darf frühestens drei Semester nach der festgesetzten Regelstudienzeit 
enden. Wird diese Frist überschritten, gilt Satz 3 entsprechend. 
(5a) Für Studierende, die im Sommersemester 2020, im Wintersemester 
2020/2021, im Sommersemester 2021 oder im Wintersemester 2021/2022 in 
einem Studiengang eingeschrieben sind oder waren, verlängern sich in diesem 
Studiengang die Fristen für die Erbringung von fachsemestergebundenen 
Studien- und Prüfungsleistungen für jedes dieser Semester jeweils um ein 
Semester, insgesamt um höchstens drei Semester. Gleiches gilt für die Frist 
nach Absatz 5 Satz 4 Halbsatz 2. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Studierende 
an Hochschulen nach § 69. Das Wissenschaftsministerium kann durch 
Rechtsverordnung die Verlängerung der Studien- und Prüfungsfristen 
entsprechend der Sätze 1 und 2 auch für Studierende anordnen, die in späteren 
Semestern in diesem Studiengang eingeschrieben sind oder waren. 
(6) Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien 
oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder des Studierendenwerks 
während mindestens eines Jahres kann bei der Berechnung der Prüfungsfristen 
bis zu einem Studienjahr unberücksichtigt bleiben; die Entscheidung darüber 
trifft die Rektorin oder der Rektor. 
 
§ 32a LHG Online-Prüfungen 
(1) Prüfungen, die unter Einsatz elektronischer Informations- und 
Kommunikationssysteme erbracht werden (Online-Prüfungen), regeln die 
Hochschulen durch die Prüfungsordnung nach § 32. In Textform erbrachte, 
mündliche oder praktische Online-Prüfungen, die jeweils unter Videoaufsicht 
durchgeführt werden, sind nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 sowie des § 32b 
zulässig. Prüfungen nach Satz 2 sind, soweit sie nicht in Räumen der 
Hochschule oder in Testzentren durchgeführt werden, freiwillig. Die Freiwilligkeit 
der Teilnahme kann insbesondere dadurch sichergestellt werden, dass eine 
termingleiche Vor-Ort-Prüfung als Alternative angeboten wird, soweit eine 
solche rechtlich zulässig ist. 
(2) Für die Online-Prüfung sind ausschließlich von der Hochschule oder in ihrem 
Auftrag von Dritten betriebene elektronische Informations- und 
Kommunikationssysteme zulässig. Der Einsatz privater Endgeräte im Rahmen 
der Online-Prüfung bleibt unberührt. Bei der Nutzung der Informations- und 
Kommunikationssysteme nach Satz 1 dürfen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, soweit dies für die Online-Prüfung erforderlich ist. 
(3) Über die Durchführung von Online-Prüfungen unter Videoaufsicht sind die 
Studierenden zu informieren; die Information soll vor dem Zeitpunkt der 
Anmeldung erfolgen. Dies umfasst die Information über 
1.  die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, 
2.  die technischen Anforderungen an die elektronischen Informations- und 

Kommunikationssysteme, insbesondere eine zur Gewährleistung einer für 
eine Videoaufsicht oder die Videokonferenz ausreichenden Bild- und 
Tonübertragung, sowie an die Internetverbindung, 

3.  die organisatorischen Bedingungen einer ordnungsgemäßen Prüfung und 
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4.  die Freiwilligkeit der Teilnahme an einer OnlinePrüfung unter Videoaufsicht 
und den Zeitpunkt, bis zu dem von der Online-Prüfung zurückgetreten 
werden kann. 

Die Hochschule soll der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungsteilnehmer 
rechtzeitig vor der Prüfung die Möglichkeit einräumen, die Rahmenbedingungen 
der Online-Prüfung in Bezug auf Technik, Ausstattung und räumliche 
Umgebung zu erproben. 
(4) Vor Beginn einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht muss die 
Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer ihre oder seine Identität auf 
Aufforderung nachweisen, insbesondere durch das Zeigen eines amtlichen 
Lichtbildausweises oder eines Studierendenausweises mit Lichtbild. 
(5) Online-Prüfungen in Textform unter Videoaufsicht werden durch in der Regel 
wissenschaftliches Personal der Hochschule im Sinne des § 44 durchgeführt; 
mündliche oder praktische Online-Prüfungen unter Videoaufsicht werden als 
Videokonferenz durchgeführt. Zur Unterbindung von Täuschungshandlungen ist 
die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer bei Online-Prüfungen 
unter Videoaufsicht verpflichtet, die Kamera- und Mikrofonfunktion der zur 
Aufsicht eingesetzten Kommunikationseinrichtungen zu aktivieren, soweit dies 
für das Prüfungsformat erforderlich ist. Die Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer haben bei Prüfungen außerhalb der Hochschule und von 
Testzentren bei der Wahl des Prüfungsorts und der Ausrichtung von Kamera 
und Mikrofon dafür Sorge zu tragen, dass nicht Bilder oder Töne Dritter 
übertragen werden. Eine darüberhinausgehende Raumüberwachung findet nicht 
statt. Das kurzzeitige Verlassen des Sitzplatzes ist nach Anforderung der 
Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers zulässig. Die Videoaufsicht 
ist im Übrigen so einzurichten, dass der Persönlichkeitsschutz und die 
Privatsphäre der Betroffenen nicht mehr als zu berechtigten Kontrollzwecken 
erforderlich eingeschränkt werden. 
(6) Eine Aufzeichnung der Prüfung oder anderweitige Speicherung der Bild- 
oder Tondaten ist unzulässig, soweit sie nicht zur Übertragung der Online-
Prüfung unter Videoaufsicht erforderlich ist; die Verbindungsdaten sind 
unverzüglich zu löschen. Die Regelungen der Prüfungsordnungen zu den 
Prüfungsprotokollen bleiben unberührt. 
 
§ 32b LHG Technische Störung 
(1) Ist die Übermittlung der Prüfungsaufgabe, die Bearbeitung der 
Prüfungsaufgabe, die Übermittlung der Prüfungsleistung oder die Videoaufsicht 
zum Zeitpunkt der Prüfung bei einer Online-Prüfung unter Videoaufsicht 
nachweislich technisch nicht durchführbar, wird die Prüfung im jeweiligen 
Stadium beendet und die Prüfungsleistung nicht gewertet. Der Prüfungsversuch 
gilt als nicht unternommen. 
(2) Ist die Bild- oder Tonübertragung bei einer Online-Prüfung unter 
Videoaufsicht nachweislich vorübergehend gestört, wird die Prüfung nach 
Behebung der Störung fortgesetzt. Dauert die technische Störung an, so dass 
die Prüfung nach der Beurteilung durch die Prüferin oder den Prüfer nicht 
ordnungsmäßig fortgeführt werden kann, gilt Absatz 1 Sätze 1 und 2 
entsprechend. 
 
§ 33 LHG Externenprüfung 
Die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften und die DHBW können Prüfungen für nicht immatrikulierte 
Studierende durchführen und für diese studienbegleitende Leistungsnachweise 
abnehmen, sofern diese Bestandteil einer solchen Prüfung sind 
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(Externenprüfung); die Entscheidung darüber trifft das Rektorat. Voraussetzung 
hierfür ist 
1.  eine ausreichend breite Vertretung des jeweiligen Faches einschließlich der 

erforderlichen fachlichen Prüfungskompetenz des hauptberuflich tätigen 
wissenschaftlichen Personals an diesen Hochschulen, 

2.  die Kooperation mit einer oder mehreren Bildungseinrichtungen, die eine 
ordnungsgemäße Vorbereitung der an einer Externenprüfung Interessierten 
gewährleisten; Externenprüfungen in Verbindung mit den jeweiligen 
Vorbereitungsprogrammen dieser Bildungseinrichtungen müssen vom 
Akkreditierungsrat oder von einer Agentur, die vom Akkreditierungsrat 
zugelassen ist, unter entsprechender Anwendung der Kriterien aus Artikel 2 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der Rechtsverordnungen 
nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags 
akkreditiert oder zertifiziert sein; im Kooperationsvertrag ist ein 
angemessenes Entgelt für die Leistungen der Hochschule zu vereinbaren; 
bei systemakkreditierten Hochschulen kann die Akkreditierung durch die 
Hochschule erfolgen, 

3.  die Sicherstellung mindestens der Anforderungen des § 56 Absatz 2 Satz 1 
bei den im Vorbereitungsprogramm eingesetzten Lehrpersonen. 

Zur Externenprüfung wird nur zugelassen, wer ein Vorbereitungsprogramm an 
einer Bildungseinrichtung nach Satz 2 Nummer 2 durchlaufen hat und die für 
den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt. Für die 
Akkreditierung oder Zertifizierung nach Satz 2 Nummer 2 gilt § 30 Absatz 4 Satz 
5 entsprechend. 
 
§ 34 LHG Sonderregelungen für Staatsexamensstudiengänge, kirchliche 
und künstlerische Studiengänge sowie Lehramtsstudiengänge 
(1) § 29 Absatz 2 gilt nicht für die Studiengänge, die ganz oder teilweise mit 
einer staatlichen Prüfung abschließen (Staatsexamensstudiengänge), die 
Studiengänge des Theologischen Vollstudiums mit kirchlichem oder 
akademischem Abschluss, die Studiengänge der Freien Kunst an den 
Kunsthochschulen, die Studiengänge des Designs an der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Stuttgart sowie die Studiengänge an der Staatlichen 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. 
(2) Abweichend von § 29 Absatz 3 richtet sich die Regelstudienzeit in 
Staatsexamensstudiengängen nach Maßgabe einer Verordnung nach Absatz 4. 
Im Übrigen beträgt die Regelstudienzeit in Studiengängen nach Absatz 1 an den 
Universitäten und an den Kunsthochschulen bis zu fünf Jahre. § 29 Absatz 3 
Satz 5 findet Anwendung. 
(3) In Studiengängen nach Absatz 1 können die Hochschulen in den 
Prüfungsordnungen eine Vor- oder Zwischenprüfung vorsehen, soweit eine Vor- 
oder Zwischenprüfung nicht nach staatlichen oder kirchlichen 
Prüfungsordnungen durchzuführen ist. Soweit in Studiengängen mit einem 
staatlichen Abschluss die Hochschulen Vor- oder Zwischenprüfungsordnungen 
als Satzungen erlassen, bedarf die Zustimmung der Rektorin oder des Rektors 
nach § 32 Absatz 3 Satz 1 des Einvernehmens des für die Abschlussprüfung 
zuständigen Ministeriums. Der Prüfungsanspruch für die Vor- oder 
Zwischenprüfung oder für einzelne Prüfungsleistungen der Vor- oder 
Zwischenprüfung geht verloren, wenn diese Prüfungsleistungen nicht innerhalb 
von zwei Semestern nach Ablauf der in den jeweiligen Prüfungsordnungen für 
die erstmalige Erbringung der Prüfungsleistungen festgelegten Fristen 
erfolgreich abgelegt worden sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist von 
der oder von dem Studierenden nicht zu vertreten; § 32 Absatz 5a Satz 1 gilt 
entsprechend. 
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(4) Landesrechtliche Rechtsverordnungen über staatliche Prüfungen, mit denen 
ein Studium abgeschlossen wird, werden im Einvernehmen mit dem 
Wissenschaftsministerium erlassen; § 32 Absätze 2, 3 Satz 2 Nummern 3 und 4 
und Absätze 5, 5a und 6 gilt für diese Prüfungen entsprechend. Die Vorschriften 
des Juristenausbildungsgesetzes und die auf seiner Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt. 
(5) Rechtsverordnungen des Kultusministeriums, die Rahmenvorgaben für 
lehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge festlegen, bedürfen des 
Einvernehmens des Wissenschaftsministeriums. Bei Studiengängen im Rahmen 
der Lehrkräfteausbildung wird im Falle des § 32 Absatz 3 Satz 4 die Änderung 
der geltenden Prüfungsordnung im Einvernehmen mit dem Kultusministerium 
verlangt. 
 
§ 35 LHG Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 
(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, 
die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen 
oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden; die Teilnahme an anerkannten 
Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Präsenzstudium auf die 
Studienzeit angerechnet. Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, 
dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der 
Zulassung zur Promotion. § 15 Absätze 3 und 4 LBG bleibt unberührt. Es obliegt 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über 
die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein 
Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der 
Stelle, die das Anerkennungsverfahren durchführt. Bei der Entscheidung über 
die Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise sollen die 
Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (ZAB) beachtet werden. 
(2) Die an einer anderen deutschen Hochschule derselben Hochschulart in dem 
gleichen oder verwandten Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung 
wird anerkannt. 
(3) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 
1.  zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden 

Voraussetzungen erfüllt sind, 
2.  die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und 

Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, 
nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3.  die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft 
worden sind. 

Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
dürfen höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums ersetzen. Die 
Hochschulen regeln die Einzelheiten in der Prüfungsordnung, insbesondere 
unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, 
angerechnet werden können. Die Prüfungsordnung kann auch eine 
Einstufungsprüfung vorsehen. 
(4) Für die Anrechnung von Leistungspunkten aus Kontaktstudien auf ein 
Hochschulstudium gelten Absätze 1 bis 3 Satz 1 Nummer 1 entsprechend. Für 
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die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf Kontaktstudien gilt Absatz 3 entsprechend. 
(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit 
anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend von 
Absatz 1 und § 59 Absatz 1 Satz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor. 
 
§ 37a LHG Reformklausel für das Zusammenwirken mit ausländischen 
Hochschulen 

Für die Erprobung von Studiengängen, die von ausländischen Hochschulen 
sowie vergleichbaren Bildungseinrichtungen im Zusammenwirken mit einer 
oder mehreren Hochschulen durchgeführt werden, kann das 
Wissenschaftsministerium durch Rechtsverordnung von den Regelungen 
des § 29 Absatz 3 Satz 2 und 3 Nummern 2 und 3, Absatz 5, § 32 Absatz 3 
Satz 1 in Verbindung mit Absatz 4 und § 36 Absatz 1 Ausnahmen zulassen, 
Ausnahmen von § 58 Absatz 2 und § 60 Absatz 2 Nummern 6 bis 8, Absatz 
3 Nummer 3 jedoch nur für ausländische Studierende. 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 

 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  


